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Headhunting: 
Chance oder Gefahr in Zeiten des Fachkräftemangels? 

Mit UWG-Normen und BGH-Urteilen 
 
In Zeiten von Fach- und Führungskräftemangel neigen Arbeitgeber dazu, Personalberater ein-
zusetzen, um ihre Vakanzen zu decken. Andererseits versucht man, die eigenen Spitzenkräfte 
gegen Abwerbungsversuche möglichst effektiv abzuschirmen.  
 
 

1. "War for Talents"? 
 
Ein kurzer Blick auf den Arbeitsmarkt genügt, um tiefschwarze Wolken am Himmel für den Mit-
telstand zu erkennen. Auf der einen Seite zeigt eine hohe Arbeitslosenquote auf, dass es in 
großer Zahl Personen gibt, die für Arbeitgeber schnell verfügbar sind. Diese besitzen jedoch zu 
einem großen Teil lediglich Qualifikationen für die Ausübung von solchen Tätigkeiten, die in 
"Niedriglohnländern" zu weitaus geringeren Kosten erbracht werden.  
 
Auf der anderen Seite mangelt es an ausreichend qualifizierten und zugleich hoch motivierten 
Fach- und Führungskräften. Erst recht fehlen begabte Nachwuchs- und Spitzenkräfte: 

 Spezialisten mit erfolgkritischen Kompetenzen ("Critical Skill Employees"), 
 besonders leistungsstarke Mitarbeiter ("Top Performer") und 
 Top-Talente ("High Potentials") bzw. Talente ("Potenzialträger") 

Diese können sich ihren Wunsch-Arbeitgeber unter den vielen angebotenen Stellen aussuchen.  
 
Im zunehmend globaleren Wettbewerb um Talente werden sich viele der Nachwuchs- und Spit-
zenkräfte den Wunsch verwirklichen, ins Ausland zu gehen. Sie werden dem hiesigen Arbeits-
markt noch zusätzlich entzogen.  
 
Das Ringen um die begehrten Kräfte wird somit an Brisanz gewinnen. Die Arbeitsmarkt-
Situation befindet sich mächtig im Wandel. 
 
 

2. Abwandern von Spitzenkräften 
 
Die Suche nach einer neuen Spitzenkraft kostet heute das 1,5- bis 2-fache des die arbeitgeber- 
und arbeitnehmerseitigen Nebenkosten inkludierenden Jahresgehaltes. Bedenkt man künftige 
Nachfrageüberhänge, wird es sicher schon bald das 2- bis 2,5-fache sein. Spitzenkräfte neh-
men oftmals enge Mitarbeiter z. B. aus dem gleichen Projekt mit oder ziehen sie nach; deren 
Fluktuationskosten sind hinzuzurechnen.  
 
Dazu kommen die Kosten der Einarbeitung und die Opportunitätskosten der Vakanz: Ge-
schäftspartner und Kunden vermissen den Ansprechpartner, Arbeit muss um- und später  
wieder zurückverteilt werden, Mitarbeiter und Kollegen sind verunsichert und warten "den 
Neuen" ab.  
 
Bis der sich aber orientiert hat und sein Potenzial entfalten kann, vergehen wertvolle Monate. 
Strategisch wichtige Projekte verzögern sich oftmals so lange, bis sich deren Umsetzung nicht 
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mehr lohnt. Das Fehlen der Kraft in der vorgesehenen Schlüsselposition beeinträchtigt die Ge-
schäftsfähigkeit des Unternehmens in enormem Maße.  
 
Sollte den Entscheidern bei der Auswahl des Neuen eine Fehlbesetzung unterlaufen, schlagen 
die direkten und indirekten Kosten mit mindestens 2 weiteren Jahresgehältern zu Buche – 
selbst wenn dies noch innerhalb der Probezeit erkannt wird. 
 
 

3. Abwerben von gefragten Kräften 
 
In immer mehr Branchen können Vakanzen nur durch Abwerben abgedeckt werden. Headhun-
ter nehmen bei ausscheidenden Spitzenkräften (50-60% der Wechsel) eine zentrale Rolle ein. 
Trotz der Möglichkeit von Wettbewerbsverboten besteht die Gefahr, dass abwanderungslustige 
Spezialisten betriebliches Know-how, interne Informationen und nützliche persönliche Kontakte 
zu Dritten mitnehmen. Sie stärken den Wettbewerb in dem gleichen Grade, wie sie Ihr Unter-
nehmen schwächen.  
 
Dazu kommt, dass sich bereits in einigen Branchen und engen, spezialisierten Arbeitsmarkt-
Segmenten das "Abwerben und Zurückwerben" (bzw. "… lassen") verbreitet. Diese Mentalität 
hat in jüngster Vergangenheit mehrfach Gehälter- und Kostenspiralen in Gang gesetzt, die ge-
rade kleine und mittelständische Unternehmen in die Insolvenz getrieben haben. 
 
 

4. Handlungsoptionen 
 
Die folgende Sammlung von relevanten Gesetzestexten (UWG, in Auszügen) und Urteilen des 
BGH, Stand 1.5.2008, soll Ihnen erste Informationen über die höchstrichterliche Rechtspre-
chung im Hinblick auf Möglichkeiten und Grenzen der Personalberatung bieten. 
 
 
 
 
 
Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich lediglich um Gedankenanstöße und Informationen, 
die in jedem Einzelfall möglichst nach entsprechender Beratung angepasst werden müssen. 
Rechtliche Fragen sind ständigen Veränderungen unterworfen. Obwohl oder gerade weil wir 
ständig an der Verbesserung der Veröffentlichungen arbeiten, ist es möglich, dass Sie in dieser 
Veröffentlichung auf unrichtige, unvollständige, veraltete, widersprüchliche, in falschem Zu-
sammenhang stehende oder verkürzte Angaben treffen. I.O. BUSINESS übernimmt keine Haf-
tung für den Inhalt der Veröffentlichung, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Das Geltendmachen von An-
sprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen. Jedwede Verwendung dieses Textes geschieht auf 
eigenes Risiko und unter jeglichem Haftungsausschluss der I.O. BUSINESS. 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich über dieses Thema mit einem Experten austauschen 
möchten. 
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BGH-Urteil vom 4. März 2004 - I ZR 221/01 - Direktansprache 
am Arbeitsplatz 
 
Es ist nicht wettbewerbswidrig, wenn ein Arbeitnehmer von einem Personalberater 
am Arbeitsplatz in einem zur ersten Kontaktaufnahme geführten Telefongespräch 
nach seinem Interesse an einer neuen Stelle befragt und diese kurz beschrieben 
wird. 
 
Eine mit den guten Sitten im Wettbewerb nicht zu vereinbarende Störung des be-
trieblichen Arbeitsablaufs liegt vor, wenn sich der im Auftrag eines Wettbewerbers 
anrufende Personalberater bei einem solchen Gespräch darüber hinwegsetzt, dass 
der Arbeitnehmer daran kein Interesse hat, oder das Gespräch über eine knappe 
Stellenbeschreibung hinaus ausdehnt. 
 
1 
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2004 
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, 
Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert für Recht erkannt: 
2 
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsru-
he vom 25. Juli 2001 aufgehoben. 
3 
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Re-
vision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. 
4 
Tatbestand: Die Klägerin beliefert gewerbliche Abnehmer mit Computer-Software und -
Hardware, insbesondere mit der für Computernetzwerke erforderlichen Ausstattung. Sie be-
schäftigt hoch qualifizierte und spezialisierte Mitarbeiter, deren Kenntnisse und Fähigkeiten sie 
durch Schulungsmaßnahmen auf dem neuesten Stand hält. Der Beklagte befasst sich als selb-
ständiger Unternehmer mit der Suche und Vermittlung von Führungs- und Fachkräften. 
5 
Aufgrund eines Personalsuchauftrags nahm der Beklagte mit einer Projektleiterin der Klägerin 
durch einen Anruf an ihrem Arbeitsplatz Kontakt auf. Nach der Behauptung der Klägerin bot er 
ihr bei diesem Gespräch eine Stelle als Projektleiterin bei einem ausländischen Software-
Unternehmen an. 
6 
Die Klägerin hält ein solches Vorgehen zur Abwerbung von Mitarbeitern für wettbewerbswidrig. 
Sie hat - nach übereinstimmender Teilerledigterklärung eines erstmals im Berufungsverfahren 
gestellten Klageantrags - zuletzt beantragt, 1. den Beklagten unter Androhung der gesetzlichen 
Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Mitarbeiter der 
Klägerin an ihrem Arbeitsplatz zum Zwecke der Abwerbung anzurufen und/ oder anrufen zu 
lassen; 2. den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über diejenigen Telefongesprä-
che, welche der Beklagte in der Vergangenheit mit Mitarbeitern der Klägerin an deren Arbeits-
platz - zu Zwecken der Abwerbung der Mitarbeiter - geführt hat oder hat führen lassen, zu er-
teilen unter Angabe von Name, Anschrift des Anrufenden, Name des angerufenen Mitarbeiters, 
Zeitpunkt, Dauer und Inhalt des Telefonats, Name und Anschrift des Unternehmens, zu dessen 
Gunsten abgeworben werden sollte, sowie [über] weiter nach dem ersten Anruf erfolgte Tele-
fonate; 3. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, denjenigen Schaden zu ersetzen, 
welcher der Klägerin aus den Handlungen gemäß Klageantrag Ziff. 1 und 2 entstanden ist und 
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noch entstehen wird; 4. den Beklagten zur Zahlung von DM 6. 554, 53 nebst 4 % Zinsen seit 
15. Dezember 2000 zu verurteilen. 
7 
Der Beklagte hat demgegenüber die Ansicht vertreten, es sei zulässig, Mitarbeiter eines Unter-
nehmens an ihrem Arbeitsplatz anzurufen, um sie abzuwerben. Dieses Mittel der Personalsuche 
entspreche nicht nur den Interessen der angerufenen Mitarbeiter, sondern fördere auch einen 
wirksamen Wettbewerb um Arbeitskräfte. Der Beklagte hat weiter vorgetragen, im konkreten 
Fall habe er die Mitarbeiterin der Klägerin nicht abwerben wollen; vielmehr habe er sich von ihr 
Hinweise auf leitende Vertriebsfachleute von Softwareherstellern aus dem Kundenkreis der 
Klägerin erhofft. 
8 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (LG Mannheim WRP 2001, 974). Die Berufung der 
Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Karlsruhe WRP 2001, 1092 = NJW-RR 2002, 397). 
9 
Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte beantragt, die 
Revision zurückzuweisen. 
10 
Entscheidungsgründe: A. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche als unbegründet ange-
sehen. Das Abwerben von Beschäftigten eines anderen Unternehmens sei in einer freien, auf 
Wettbewerb angelegten Marktwirtschaft grundsätzlich zulässig und könne nur bei Hinzutreten 
besonderer Umstände als wettbewerbswidrig angesehen werden. Entgegen der Ansicht der 
Klägerin sei es nicht schlechthin unlauter, mit einem Arbeitnehmer, dessen Abwerbung in Be-
tracht komme, an dessen Arbeitsplatz einen ersten telefonischen Kontakt aufzunehmen. Abzu-
wägen seien vielmehr die Belange des Arbeitgebers, die Interessen des umworbenen Arbeit-
nehmers sowie die Interessen des Abwerbenden und seines Auftraggebers. Durch einen ersten 
Telefonanruf werde der Betriebsablauf kaum beeinträchtigt. Der angerufene Mitarbeiter werde 
dadurch in aller Regel nur wenige Minuten in Anspruch genommen. Da spezialisierte und für 
Leitungsfunktionen geeignete Arbeitnehmer grundsätzlich daran interessiert seien, sich beruf-
lich zu verbessern, liege es nahe, ihr mutmaßliches Einverständnis mit einem Werbeanruf eines 
Personalberaters anzunehmen. Ein allgemeines Verbot der Direktansprache am Arbeitsplatz 
würde die Tätigkeit der Personalberater unverhältnismäßig beschränken. Der Arbeitgeber sei 
nicht berechtigt, seine Mitarbeiter von jeder äußeren Einflussnahme und von telefonischen 
Kontaktaufnahmen am Arbeitsplatz abzuschirmen. 
11 
B. Die Revision der Klägerin führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverwei-
sung der Sache an das Berufungsgericht. 
12 
I. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass sich der Unterlassungsantrag - 
enger als sein Wortlaut - nur darauf bezieht, dass ein Mitarbeiter der Klägerin, dessen Abwer-
bung in Betracht kommt, erstmals an seinem Arbeitsplatz unter Benutzung der betrieblichen 
Telefoneinrichtung auf einen Stellenwechsel angesprochen wird. Dies ergibt sich aus dem Vor-
bringen der Klägerin, das zur Auslegung ihres Antrags heranzuziehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 2. 
10. 2003 - I ZR 117/ 01, GRUR 2004, 247, 248 = WRP 2004, 337 - Krankenkassenzulassung, 
m. w. N.). Der Antrag erfasst dagegen nicht Anrufe bei Mitarbeitern der Klägerin während der 
Arbeitszeit an einem häuslichen Arbeitsplatz, über ein dienstliches Mobiltelefon sowie erneute 
Anrufe nach Aufnahme des Kontakts. Mit diesen Einschränkungen begehrt die Klägerin, dem 
Beklagten die telefonische Direktansprache ihrer Mitarbeiter (EDV-Spezialisten) am Arbeitsplatz 
allgemein zu verbieten. 
13 
II. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - über den Inhalt des 
Telefongesprächs des Beklagten mit der Mitarbeiterin der Klägerin keine Feststellungen getrof-
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fen. Eine abschließende Entscheidung ist jedoch ohne solche Tatsachenfeststellungen nicht 
möglich. 
14 
1. Ein Personalberater, der in fremdem Auftrag den Mitarbeiter eines Unternehmens zum 
Zweck der Personalsuche anruft, handelt im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbe-
werbs im Sinne des § 1 UWG. Der Arbeitgeber des Angerufenen und der Auftraggeber des Per-
sonalberaters sind durch dessen Anruf in Wettbewerb um den Angerufenen als Arbeitskraft ge-
treten (vgl. Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., § 1 UWG Rdn. 583; Piper, 
GRUR 1990, 643, 644; Trube, WRP 2001, 97, 99); es ist deshalb unerheblich, ob sie auch 
sonst Wettbewerber sind. Der Personalberater handelt in der Absicht, den Wettbewerb seines 
Auftraggebers zu fördern. 
15 
2. Das Abwerben fremder Mitarbeiter ist als Teil des freien Wettbewerbs grundsätzlich erlaubt. 
Es ist nur dann sittenwidrig im Sinne des § 1 UWG, wenn wettbewerbsrechtlich unlautere Be-
gleitumstände hinzukommen, insbesondere unlautere Mittel eingesetzt oder unlautere Zwecke 
verfolgt werden (vgl. BGH, Urt. v. 17. 3. 1961 - I ZR 26/ 60, GRUR 1961, 482, 483 - Spritz-
gußmaschine; Urt. v. 19. 11. 1965 - Ib ZR 123/ 63, GRUR 1966, 263, 264 f. - Bau-Chemie; 
Urt. v. 22. 9. 1983 - I ZR 166/ 81, GRUR 1984, 129, 130 f. = WRP 1984, 134 - shop-in-the-
shop; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 33 Rdn. 13; Baumbach/ Hefermehl aaO § 1 
UWG Rdn. 582 f.; Großkomm. UWG/ Brandner/ Bergmann, § 1 Rdn. A 243 ff.; vgl. auch 
österr. OGH ÖBl. 1997, 158, 160 - S-Powerfrauen). 
16 
3. In der Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob es ein wettbewerbsrechtlich unlaute-
res Mittel der Abwerbung ist, den Mitarbeiter eines Wettbewerbers am Arbeitsplatz anzurufen, 
um mit ihm erstmals über einen Stellenwechsel zu sprechen (bejahend u. a. OLG Stuttgart 
GRUR 2000, 1096, 1097 f. = WRP 2000, 318, Revision gemäß Beschl. v. 2. 11. 2000 - I ZR 22/ 
00 - nicht angenommen; Baumbach/ Hefermehl aaO § 1 UWG Rdn. 583, 594; Piper in Köhler/ 
Piper, UWG, 3. Aufl., § 1 Rdn. 906; Trube, WRP 2001, 97 ff.; Schmidt, WRP 2001, 1138 ff.; 
Krügermeyer-Kalthoff/ Reutershan, MDR 2002, 139 ff.; vgl. weiter Schloßer, Personalabwer-
bung als Wettbewerbshandlung, 2002, S. 134 ff.; ders., WRP 2002, 1349, 1353 ff.; a. A. Qui-
ring, WRP 2000, 33 ff.; ders., WRP 2001, 470 ff.; Reufels, GRUR 2001, 214, 216 ff.; differen-
zierend Lindacher, Festschrift für Erdmann, 2002, S. 647, 652 ff.). Nach zutreffender Beurtei-
lung liegt ein Wettbewerbsverstoß nur dann vor, wenn der Anruf über eine erste kurze Kon-
taktaufnahme hinausgeht. 
17 
a) Zweck des § 1 UWG ist es, die Lauterkeit des Wettbewerbs im Interesse der Marktbeteilig-
ten und der Allgemeinheit zu schützen. Der Begriff der Sittenwidrigkeit im Sinne des § 1 UWG 
ist demgemäß wettbewerbsbezogen - d. h. entsprechend dem Zweck der Vorschrift auf die 
Lauterkeit des Wettbewerbs bezogen - auszulegen (vgl. BGHZ 147, 296, 303 - Gewinn-
Zertifikat; BGH, Urt. v. 15. 5. 2003 - I ZR 292/ 00, GRUR 2003, 969, 970 = WRP 2003, 1350 - 
Ausschreibung von Vermessungsleistungen, jeweils m. w. N.). 
18 
Die Beurteilung, ob ein beanstandetes Wettbewerbsverhalten sittenwidrig im Sinne des § 1 
UWG ist, erfordert regelmäßig eine am Schutzzweck des § 1 UWG auszurichtende Würdigung 
des Gesamtcharakters des Verhaltens nach seinem konkreten Anlass, seinem Zweck, den ein-
gesetzten Mitteln, seinen Begleitumständen und Auswirkungen. Die Bedeutung der Grundrech-
te ist dabei schon bei der Prüfung, ob das angegriffene Verhalten sittenwidrig ist, mit abzuwä-
gen (vgl. BVerfGE 32, 311, 316 ff. = GRUR 1972, 358 - Grabsteinwerbung; BVerfG GRUR 
2001, 1058, 1060 = WRP 2001, 1160; BGH, Urt. v. 16. 12. 1993 - I ZR 285/ 91, GRUR 1994, 
380, 382 = WRP 1994, 262 - Lexikothek). Unerheblich ist es, ob eine solche Vorgehensweise in 
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der Branche verbreitet oder gar üblich ist (vgl. BGH, Urt. v. 27. 6. 2002 - I ZR 86/ 00, GRUR 
2002, 1093, 1094 = WRP 2003, 975 - Kontostandsauskunft). 
19 
b) Ein bestimmtes typisches Wettbewerbsverhalten kann unabhängig von den Besonderheiten 
des Einzelfalls schon als solches unlauter im Sinne des § 1 UWG sein, wenn von ihm seiner Art 
nach eine besondere Gefahr für die Lauterkeit des Wettbewerbs ausgeht. Wenn der mit einem 
solchen Wettbewerbshandeln typischerweise verbundenen Rechtsgutgefährdung nicht hinrei-
chend durch ein auf den Einzelfall abstellendes Verbot begegnet werden kann, ist es auf Antrag 
allgemein zu verbieten, wobei aber von einem Verbot jedenfalls Verhaltensweisen auszuneh-
men sind, deren allgemeine Untersagung nicht zur Wahrung des lauteren Wettbewerbs not-
wendig ist (vgl. BGH, Urt. v. 8. 7. 1999 - I ZR 118/ 97, GRUR 2000, 235, 236 = WRP 2000, 
168 - Werbung am Unfallort IV). Eine derartige Orientierung des Lauterkeitsurteils an typi-
schen Situationen der Gefährdung des Schutzguts des § 1 UWG muss allerdings den miteinan-
der kollidierenden grundrechtlichen Positionen - wenn auch in abstrakter Weise - Rechnung 
tragen und darf nicht im Einzelfall zu einem unverhältnismäßigen Verbot führen (vgl. BVerfG 
WRP 2003, 69, 71). 
20 
c) Bei der Beurteilung, ob ein Personalberater wettbewerbswidrig handelt, wenn er zum Zweck 
der Personalsuche durch Telefonanruf am Arbeitsplatz ein erstes Gespräch mit dem Mitarbeiter 
eines Wettbewerbers seines Auftraggebers führt, sind die Interessen des Personalberaters und 
seines Auftraggebers, des betroffenen Mitarbeiters und seines Arbeitgebers, soweit sie im 
Rahmen des § 1 UWG berücksichtigungsfähig sind, gegeneinander abzuwägen. Diese Abwä-
gung ergibt, dass eine erste Kontaktaufnahme, bei der ein Mitarbeiter nach seinem Interesse 
an einer neuen Stelle befragt und diese kurz beschrieben wird sowie gegebenenfalls eine Kon-
taktmöglichkeit außerhalb des Unternehmens besprochen wird, nicht wettbewerbswidrig ist. 
21 
aa) Der Beklagte hat als Personalberater ein durch Art. 12 Abs. 1 GG geschütztes Recht an der 
freien Ausübung seines Berufs, solange sich diese in erlaubten Formen bewegt. Sein Interesse, 
bei der Suche nach Bewerbern für eine offene Stelle möglichst wenigen Einschränkungen zu 
unterliegen, deckt sich im Einzelfall mit den Interessen seines jeweiligen Auftraggebers. 
22 
Der Anruf bei Personen, die für die Besetzung einer offenen Stelle geeignet sein könnten, an 
deren Arbeitsplatz ist ein einfaches, zeitsparendes und kostengünstiges Mittel, um mit ihnen in 
Kontakt zu treten. Dies gilt einmal dann, wenn eine Stelle zu besetzen ist, für die nur ein klei-
nerer Kreis von Personen in Betracht kommt. Ein praktisch noch wichtigerer Vorteil der telefo-
nischen Direktansprache am Arbeitsplatz liegt für den Personalberater aber darin, dass er auf 
diese Weise auch an Personen herantreten kann, von denen er kaum mehr als ihre gegenwär-
tige Stellung bei einem auf dem Markt tätigen Unternehmen kennt. 
23 
Ein Personalberater hat allerdings auch vielfache andere Möglichkeiten, Bewerber für eine offe-
ne Stelle zu suchen und anzusprechen. Neben der Werbung durch Anzeigen oder im Internet 
(z. B. im Rahmen von Internet-Jobbörsen) können mögliche Bewerber - wenn der Personalbe-
rater über die dazu notwendigen Informationen verfügt - außerhalb des Unternehmens persön-
lich (auch unter Einschaltung Dritter) angesprochen werden, z. B. auch - bei einem mutmaßli-
chen Einverständnis - durch Telefonanruf im privaten Bereich (vgl. OLG Karlsruhe WRP 2002, 
338, 339 f., Revision gemäß Beschl. v. 13. 12. 2001 - I ZR 54/ 01 - nicht angenommen; OLG 
Jena GRUR-RR 2003, 158 f.). 
24 
Der Umstand, dass andere Wege weniger bequem und kostengünstig sind als die telefonische 
Kontaktaufnahme am Arbeitsplatz und dieser aus der Sicht des Personalberaters auch sonst 
häufig nicht gleichwertig sind, kann die nachfolgend dargelegten wettbewerbsrechtlichen Be-
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denken nicht ausgleichen, die gegen diesen Weg des Ansprechens von Mitarbeitern bestehen, 
wenn der Anruf über eine erste Kontaktaufnahme hinausgeht (vgl. dazu auch Schloßer, WRP 
2002, 1349, 1363 f.). 
25 
bb) Die angesprochenen Mitarbeiter werden in vielen Fällen mit einem Anruf am Arbeitsplatz, 
mit denen ein Personalberater einen ersten Kontakt aufnehmen will, einverstanden sein. Es 
liegt nicht fern, dass ein Mitarbeiter ein Interesse daran hat, von Möglichkeiten zu erfahren, 
wie er seine berufliche Situation durch einen Arbeitsplatzwechsel verbessern oder verändern 
könnte. Seine Freiheit, über sein berufliches Fortkommen nach dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses selbst zu bestimmen, vor allem den Arbeitsplatz frei zu wählen, wird durch Art. 12 Abs. 
1 GG geschützt (vgl. BVerfGE 97, 169, 175 = NJW 1998, 1475; BAG ZIP 1994, 642, 645). Die 
Entgegennahme des Anrufs eines Personalberaters am Arbeitsplatz kann für den Mitarbeiter ein 
einfaches und wichtiges Informationsmittel sein. 
26 
Ein Interesse der angerufenen Mitarbeiter mit der telefonischen Kontaktaufnahme am Arbeits-
platz kann aber nicht uneingeschränkt angenommen werden. Auch aus ihrer Sicht ist es des-
halb geboten, die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit dieser Form der Kontaktaufnahme zu be-
schränken. 
27 
Der Werbeanruf eines Personalberaters wird für den angesprochenen Mitarbeiter schon seinem 
Inhalt nach vielfach ohne Interesse sein (vgl. dazu auch Schmidt, WRP 2001, 1138, 1139). Ein 
Personalberater wird mit einem Mitarbeiter oft gerade deshalb an dessen Arbeitsplatz telefo-
nisch Kontakt aufnehmen, weil er nur dessen Stellung bei dem gegenwärtigen Arbeitgeber 
kennt (vgl. dazu auch Quiring, WRP 2001, 470, 478; Krügermeyer-Kalthoff/ Reutershan, MDR 
2002, 139; Schloßer, WRP 2002, 1349, 1361). In vielen Fällen wird eine Besetzung der offenen 
Stelle mit dem angerufenen Mitarbeiter dementsprechend von vornherein kaum in Betracht 
kommen. Dies vermindert das allgemeine Interesse der Mitarbeiter an einer telefonischen Di-
rektansprache am Arbeitsplatz auch dann erheblich, wenn diese Werbemaßnahme seriös und 
unaufdringlich eingesetzt wird und der Angerufene nicht lediglich einer von vielen auf einer Lis-
te ist, die bei einem weitmaschigen Suchen "abgearbeitet" wird. 
28 
Der anrufende Personalberater kennt zudem nur ausnahmsweise die Umstände am Arbeits-
platz, unter denen er den Mitarbeiter erreicht. Er muss deshalb damit rechnen, dass er diesen 
schon durch den Anruf als solchen belästigt (vgl. dazu auch BGHZ 54, 188, 191 f. - Telefon-
werbung I). Das aufgedrängte Gespräch kann den Angerufenen bei eiligen oder Konzentration 
erfordernden Arbeiten stören; sein Telefon ist vorübergehend blockiert, auch wenn ihm daran 
gelegen ist, auf diesem Weg erreichbar zu sein. 
29 
Hinzu kommt, dass nicht jeder Arbeitnehmer in der für ihn so wichtigen und oft heiklen Frage 
eines möglichen Arbeitsplatzwechsels unvermutet von einer ihm fremden Person - und dies 
noch dazu am Arbeitsplatz - angerufen werden will. 
30 
cc) Aus der Sicht des Arbeitgebers betreibt ein Personalberater, der einen seiner Mitarbeiter 
am Arbeitsplatz telefonisch zum Zweck der Abwerbung anspricht, in seinem eigenen Betrieb 
eine gegen ihn gerichtete Werbung zugunsten eines Wettbewerbers. Der Arbeitgeber muss 
zwar als Folge des freien Wettbewerbs hinnehmen, dass Mitarbeiter abgeworben werden. Sein 
durch Art. 2 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 GG geschütztes Recht auf wirtschaftliche Betätigungsfreiheit 
würde aber unzumutbar beeinträchtigt, wenn er auch unbeschränkt dulden müsste, dass zum 
Zweck der Abwerbung Mittel seines Betriebs in Anspruch genommen werden und der Arbeits-
ablauf in seinem Betrieb gestört wird. 
31 
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Durch den Anruf des Personalberaters wird der angesprochene Mitarbeiter während der Ar-
beitszeit von seiner Tätigkeit für das Unternehmen abgehalten. Mit einem vom Arbeitgeber 
hingenommenen oder zugelassenen Anruf aus privaten Gründen ist der Anruf eines Personal-
beraters, mit dem dieser von sich aus einen ersten Kontakt sucht, nicht vergleichbar. Es gibt - 
entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - auch keinen Grund anzunehmen, dass ein erstes 
Telefongespräch in aller Regel nur wenige Minuten dauert und den Angerufenen (auch bei einer 
nachwirkenden Beschäftigung mit dem für ihn meist ungewöhnlichen Gespräch) nur geringfü-
gig in seiner Konzentration auf die Arbeit beeinträchtigt. Der Personalberater muss zu Beginn 
eines Gesprächs in aller Regel sich und sein Unternehmen vorstellen und den Grund seines An-
rufs darlegen. Wenn das Gespräch danach nicht gleich endet, wird der Personalberater Einzel-
heiten zu der Stelle, die zu besetzen ist, zumindest insoweit angeben, als dies erforderlich ist, 
um das Interesse des Angerufenen als eines möglichen Bewerbers um diese Stelle zu wecken 
oder zu erhalten. 
32 
Der Personalberater bedient sich zudem bei seinem Anruf, gleichgültig wie lange der erste Kon-
takt dauert, im Interesse eines Wettbewerbers der Betriebsorganisation des Unternehmens, in 
dem der Angerufene tätig ist, insbesondere der betrieblichen Telefoneinrichtung sowie gegebe-
nenfalls der Vermittlung durch eine Telefonzentrale oder durch Kollegen des Angerufenen. Für 
den Personalberater wäre dieser ohne seine Eingliederung in den Betrieb mangels näherer 
Kenntnisse oft gar nicht erreichbar. Das betroffene Unternehmen wird so vom Personalberater 
ungewollt als Helfer in Anspruch genommen (vgl. OLG Stuttgart GRUR 2000, 1096, 1098; Krü-
germeyer-Kalthoff/ Reutershan, MDR 2002, 139, 140). 
33 
Ein Abwerbungszwecken dienender Telefonanruf kann weiterhin vor allem dann, wenn er nicht 
unbemerkt bleibt, Unruhe in den Betrieb tragen. Es besteht auch die Gefahr, dass ein Abwer-
bungsgespräch dazu benutzt wird, die Mitarbeiter auszuhorchen. Diese Gefahr ist zwar mit je-
dem Abwerbungsversuch verbunden, wird hier aber dadurch verstärkt, dass der Angesproche-
ne bei einem unvermuteten ersten Abwerbungsgespräch in eine Lage gebracht wird, in der ihm 
- zumindest zunächst - die in Aussicht gestellte Möglichkeit eines Arbeitsplatzwechsels für die 
eigene berufliche Entwicklung besonders bedeutsam erscheinen kann. 
34 
dd) Bei Abwägung der beteiligten und berücksichtigungsfähigen Interessen ist es - gerade auch 
unter Einbeziehung des Interesses der Allgemeinheit an einem wirksamen Wettbewerb um Ar-
beitskräfte - grundsätzlich nicht als wettbewerbswidrig zu beurteilen, wenn der Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens zum Zweck der Abwerbung erstmals mit einem kurzen Telefonanruf am Ar-
beitsplatz angesprochen wird. 
35 
Angerufene Mitarbeiter, die während der üblichen Arbeitszeiten meist nur am Arbeitsplatz per-
sönlich erreichbar sind, werden immer wieder ein Interesse daran haben, mit einem Personal-
berater, der Bewerber für eine offene Stelle sucht, erst einmal in Kontakt zu kommen. Der Per-
sonalberater und sein Auftraggeber haben ebenfalls ein Interesse an einer solchen Kontaktauf-
nahme, dem auf anderem Weg in vielen Fällen nicht gleichwertig entsprochen werden kann. 
Bei dieser Sachlage ist es anderen Mitarbeitern, die den erstmaligen Telefonanruf eines Per-
sonalberaters am Arbeitsplatz als belästigend ansehen, sowie dem Arbeitgeber grundsätzlich 
zuzumuten, eine erste (und einmalige) telefonische Kontaktaufnahme durch einen Personalbe-
rater hinzunehmen. Dies gilt jedoch nur für die Kontaktaufnahme als solche. Diese muss sich 
demgemäß auf das dazu Notwendige beschränken. Auf eine bestimmte Dauer des Gesprächs 
kann dabei zwar nicht abgestellt werden, da die Grenzziehung weitgehend willkürlich und in 
der Praxis kaum durchzuführen wäre. Eine wenige Minuten überschreitende Gesprächsdauer ist 
aber ein Indiz dafür, dass der Personalberater bereits den ersten Kontakt in wettbewerbswidri-
ger Weise, insbesondere zu einem unzulässigen Umwerben des Angerufenen, genutzt hat (vgl. 
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Lindacher aaO S. 647, 655). Der Personalberater ist gehalten, nachdem er sich bekannt ge-
macht und den Zweck seines Anrufs mitgeteilt hat, zunächst festzustellen, ob der Angerufene 
an einer Kontaktaufnahme als solcher und zu diesem Zeitpunkt Interesse hat. Nur wenn dies 
der Fall ist, darf er die in Rede stehende offene Stelle knapp umschreiben und, falls das Inte-
resse des Mitarbeiters danach fortbesteht, eine Kontaktmöglichkeit außerhalb des Arbeitsbe-
reichs verabreden. In jedem Fall handelt ein Personalberater wettbewerbswidrig, wenn er das 
Gespräch fortsetzt, obwohl der Angerufene - sei es auch ohne Angabe von Gründen - zu er-
kennen gegeben hat, dass er an einem Wechsel des Arbeitsplatzes allgemein kein Interesse 
hat oder das Gespräch jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt führen will. 
36 
Ein zu Abwerbungszwecken geführtes Telefongespräch, das über eine solche Kontaktaufnahme 
hinausgeht, ist als unlauterer Wettbewerb zu beurteilen, weil dann vor allem die schutzwürdi-
gen Interessen des Arbeitgebers des angesprochenen Mitarbeiters weit überwiegen. Je weniger 
der erste Telefonanruf am Arbeitsplatz auf das zur ersten Kontaktaufnahme Notwendige be-
schränkt wird, desto mehr werden die schutzwürdigen Interessen des Arbeitgebers und gege-
benenfalls auch die Interessen eines Mitarbeiters, der einen solchen Anruf als belästigend an-
sieht, beeinträchtigt. 
37 
4. Ein Unterlassungsantrag kann dahingehend gefasst werden, dass dem Beklagten untersagt 
werden soll, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Mitarbeiter des Klägers erst-
mals und unaufgefordert an ihrem betrieblichen Arbeitsplatz zum Zweck der Abwerbung mit 
einem Telefongespräch anzusprechen, das über eine erste Kontaktaufnahme hinausgeht. 
38 
Ein solcher Antrag ist nicht unbestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, wenn aus seiner 
Begründung hervorgeht, dass der verwendete Begriff der ersten Kontaktaufnahme so verstan-
den werden soll, wie dies vorstehend dargelegt ist. Auch nach dieser Konkretisierung enthält 
ein solcher Klageantrag allerdings mit dem Bezug auf ein Telefongespräch, "das über eine erste 
Kontaktaufnahme hinausgeht", eine auslegungsbedürftige Wendung. Eine solche Antragsfas-
sung ist jedoch im Hinblick auf die Besonderheiten der Werbemethode, um die es hier geht, im 
Interesse eines wirksamen Schutzes vor unlauterem Wettbewerb zuzulassen. 
39 
Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO 
eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitge-
genstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr 
klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Er-
gebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Be-
klagten verboten ist (vgl. BGHZ 144, 255, 263 - Abgasemissionen; BGH, Urt. v. 17. 7. 2003 - I 
ZR 259/ 00, GRUR 2003, 958, 960 = WRP 2003, 1341 - Paperboy, m. w. N., für BGHZ 156, 1 
vorgesehen). In besonders gelagerten Fällen können aber bei der Bemessung der Anforderun-
gen, die zur Sicherung der Bestimmtheit des Unterlassungsantrags und des entsprechenden 
Urteilsausspruchs aufzustellen sind, die Erfordernisse der Gewährung eines wirksamen Rechts-
schutzes mit abzuwägen sein (vgl. BGHZ 142, 388, 391 - Musical-Gala). Die Anforderungen an 
die Konkretisierung des Streitgegenstands in einem Unterlassungsantrag sind demgemäß auch 
abhängig von den Besonderheiten des jeweiligen Sachgebiets (vgl. BGH, Urt. v. 4. 7. 2002 - I 
ZR 38/ 00, GRUR 2002, 1088, 1089 = WRP 2002, 1269 - Zugabenbündel). 
40 
Müsste in Fällen der vorliegenden Art ein auf § 1 UWG gestützter Unterlassungsantrag entspre-
chend den Besonderheiten des festgestellten Einzelfalls gefasst werden, wäre für den Kläger 
eine antragsgemäße Verurteilung in aller Regel nutzlos, weil der konkrete Wettbewerbsverstoß 
kaum jemals in gleicher Weise wiederholt werden wird. Dies würde auch die Wirksamkeit des 
Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb durch Abwerbungsversuche mittels Telefonanruf am 
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Arbeitsplatz entscheidend beeinträchtigen. Es ist deshalb bei der Fassung des Klageantrags 
und des entsprechenden Urteilsausspruchs hinzunehmen, dass das Vollstreckungsgericht bei 
der Beurteilung behaupteter Verstöße gegen ein in der dargelegten Weise gefasstes Unterlas-
sungsgebot auch Wertungen vornehmen muss (vgl. BGH GRUR 2002, 1088, 1089 - Zugaben-
bündel, m. w. N.). Die Rechtsverteidigung eines Beklagten und sein schützenswertes Interesse 
an Rechtsklarheit und Rechtssicherheit hinsichtlich der Entscheidungswirkungen werden da-
durch nicht unzumutbar beeinträchtigt. 
41 
C. I. An einer eigenen Sachentscheidung ist der Senat gehindert. Nach dem Vorstehenden ist 
der von der Klägerin gestellte Unterlassungsantrag allerdings zu weit gefasst. Der Antrag ist 
jedoch nicht bereits deshalb als unbegründet abzuweisen. Im Hinblick darauf, dass die Rechts-
lage im Berufungsverfahren noch ungeklärt war, ist es aus Gründen der prozessualen Fairness 
geboten, der Klägerin durch erneute Eröffnung des Berufungsverfahrens Gelegenheit zu geben, 
sich durch eine sachdienliche Antragsfassung auf die dargelegte Rechtslage einzustellen (vgl. 
BGHZ 151, 15, 19 - Stadtbahnfahrzeug; 151, 92, 102 - Mischtonmeister). 
42 
II. Bei seiner erneuten Entscheidung wird das Berufungsgericht gegebenenfalls zu beachten 
haben, dass die Anträge auf Verurteilung des Beklagten zur Auskunftserteilung und Feststel-
lung seiner Schadensersatzpflicht nur insoweit begründet sein können, als sie sich auf die kon-
kret beanstandete Handlung beziehen. Ohne Anführung weiterer Verstöße - an der es hier fehlt 
- ist die Wahrscheinlichkeit eines weitergehenden Schadenseintritts nicht dargelegt. Ein An-
spruch auf Auskunftserteilung darüber, ob ein Verletzer ähnliche Handlungen begangen hat, 
die weitergehende Schadensersatzansprüche rechtfertigen könnten, besteht nicht (vgl. BGH, 
Urt. v. 14. 11. 2002 - I ZR 137/ 00, GRUR 2003, 446, 447 = WRP 2003, 509 - Preisempfeh-
lung für Sondermodelle, m. w. N.). 
43 
D. Auf die Revision der Klägerin war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur 
anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-
fungsgericht zurückzuverweisen. 
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BGH-Urteil vom 9.Februar 2006 - I ZR 73/ 02 - Direktansprache 
am Arbeitsplatz II 
 
Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Anrufen bei Mitarbeitern anderer 
Unternehmen zu Abwerbungszwecken, bei denen dienstliche Telefoneinrichtungen 
benutzt werden, ist nicht danach zu unterscheiden, ob Festnetz- oder Mobiltelefone 
benutzt werden (Fortführung von BGHZ 158, 174 - Direktansprache am Arbeitsplatz 
I). 
 
1 
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Februar 
2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-
Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann für Recht erkannt: 
2 
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dres-
den vom 20. November 2001 aufgehoben. 
3 
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, 
an das Berufungsgericht zurückverwiesen. 
4 
Tatbestand: Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und bei dem Vertrieb von Roh-
ren. 
5 
Die Beklagte beauftragte das Personalberatungsbüro A. GmbH (im Folgenden: A.), Arbeitneh-
mer für ihren Vertrieb zu suchen. Zu diesem Zweck riefen Mitarbeiter der A. am 12. Februar 
2001 drei Außendienstmitarbeiter der Klägerin an und boten ihnen Stellen im Vertrieb der Be-
klagten an. Die Mitarbeiter M. und K. wurden auf ihren Dienstmobiltelefonen angerufen, der 
Mitarbeiter B. zweimal auf seinem dienstlichen Festnetzanschluss. 
6 
Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, es sei wettbewerbswidrig, über die von ihr eingerichte-
ten dienstlichen Telefone Kontakt zu ihren Mitarbeitern aufzunehmen, um sie abzuwerben. 
7 
Sie hat beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, 1. es zu 
unterlassen, Mitarbeiter der Klägerin über deren Dienstund/ oder Dienstmobiltelefone zum 
Zwecke der Abwerbung anzurufen und/ oder anrufen zu lassen; 2. Auskunft darüber zu ertei-
len, seit wann und in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer 1. bisher begangen hat, 
und zwar aufgeschlüsselt nach Tagen unter Angabe von Namen der angerufenen Mitarbeiter 
der Klägerin; 3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, [erg. der Klägerin] allen Scha-
den zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer 1. beschriebene Handlung entstanden ist und/ 
oder noch entstehen wird. 
8 
Die Beklagte hat ihr Verhalten als wettbewerbsgemäß verteidigt. 
9 
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg 
geblieben. 
10 
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren 
Klageabweisungsantrag weiter. 
11 
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Entscheidungsgründe: A. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche als begründet angese-
hen. Dazu hat es - teilweise unter Bezugnahme auf das landgerichtliche Urteil - ausgeführt: 
12 
Die Klägerin sei als unmittelbar Verletzte aktivlegitimiert. Das Personalberatungsbüro A. habe 
als Beauftragte der Beklagten gehandelt. Das Abwerben von Beschäftigten anderer Unterneh-
men sei zwar grundsätzlich zulässig. 
13 
Es sei aber wettbewerbswidrig, für Abwerbungsversuche die Telefonanschlüsse zu benutzen, 
die der betroffene Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt habe. Der Anrufende 
wisse, dass der Abwerbungsversuch dem Arbeitgeber höchst unerwünscht sei. Er handele 
schon dann wettbewerbswidrig, wenn er nur ein einziges Mal mit einem Arbeitnehmer über die 
geschäftliche Telefonverbindung Kontakt aufnehme, um ein Gespräch auf privater Ebene zu 
vereinbaren, nicht nur, wenn er nachhaltig und wiederholt abzuwerben versuche. Eine solche 
Unterscheidung wäre auch kaum praktikabel und würde zu Rechtsunsicherheit führen. 
14 
Die Berücksichtigung der Interessen der umworbenen Arbeitnehmer ergebe nichts anderes. Es 
sei bereits fraglich, ob ein mutmaßliches Einverständnis der Zielperson mit dem Anruf ange-
nommen werden könne. Arbeitnehmern sei zwar grundsätzlich daran gelegen, sich beruflich zu 
verbessern; nicht wenige würden aber derartige Anrufe, gerade wenn sie häufig seien, als läs-
tig empfinden. Entscheidend sei, dass ein Arbeitnehmer nicht von jeder äußeren Einflussnahme 
abgeschirmt werde, wenn eine Abwerbung unter Benutzung von Diensttelefonen schlechthin 
untersagt sei. Dem Abwerbenden sei es ohne weiteres zumutbar, die Privatanschrift zu ermit-
teln, um den Erstkontakt unter dieser zu suchen. Das Verbot der Personalwerbung unter Be-
nutzung von Diensttelefonen beschränke zwar die Berufsausübungsfreiheit des Personalbera-
tungsbüros, sei aber im Interesse der Berufsfreiheit des Arbeitgebers und der Persönlichkeits-
rechte der Arbeitnehmer gerechtfertigt, weil es möglich sei, weniger belastende Formen der 
Abwerbung zu wählen. 
15 
Die Ansprüche auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Auskunftserteilung seien be-
gründet, weil ein Schaden zumindest wegen der Inanspruchnahme der Arbeitszeit der angeru-
fenen Arbeitnehmer möglich erscheine. 
16 
B. Die Revision der Beklagten führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverwei-
sung der Sache an das Berufungsgericht. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung über 
die Klageanträge nicht möglich, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folge-
richtig - über den Inhalt der Telefongespräche des Personalberatungsbüros A. mit den Mitarbei-
tern der Klägerin keine Feststellungen getroffen hat. 
17 
I. Nach Erlass des Berufungsurteils ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. 
Juli 2004 in Kraft getreten. Der in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch der Klägerin, 
der auf Wiederholungsgefahr gestützt ist, kann nur bestehen, wenn das beanstandete Wettbe-
werbsverhalten der Beklagten zur Zeit seiner Begehung solche Unterlassungsansprüche be-
gründet hat und diese Ansprüche auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage 
noch gegeben sind. Die Frage, ob der Klägerin Schadensersatzansprüche und - als Hilfsansprü-
che zur Durchsetzung der Schadensersatzansprüche - Auskunftsansprüche zustehen, richtet 
sich nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung, am 12. Februar 2001, geltenden früheren 
Recht (vgl. BGH, Urt. v. 7. 4. 2005 - I ZR 140/ 02, GRUR 2005, 603, 604 = WRP 2005, 874 - 
Kündigungshilfe, m. w. N.). 
18 
II. Der Klägerin steht wegen des beanstandeten Wettbewerbsverhaltens ein wettbewerbsrecht-
licher Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte jedenfalls nicht in dem geltend gemachten 
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Umfang zu. Die für diese Beurteilung maßgebliche Rechtslage hat sich inhaltlich durch das In-
krafttreten des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 nicht geändert. 
19 
1. Der Unterlassungsantrag der Klägerin richtet sich nach seinem Wortlaut und seiner Begrün-
dung allgemein dagegen, dass die Beklagte Mitarbeiter der Klägerin über ihre dienstlichen 
Festnetz- oder Mobiltelefone zum Zweck der Abwerbung anruft oder anrufen lässt. 
20 
2. Das beanstandete Wettbewerbsverhalten ist nicht nur nach altem, sondern auch nach neu-
em Recht auf der Grundlage der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel (§ 1 UWG a. F., § 3 
UWG) zu beurteilen, da nur auf diese Weise die rechtlich geschützten Interessen aller Beteilig-
ten bei der Entscheidung abgewogen werden können. Dem Beispielstatbestand des § 4 Nr. 10 
UWG (gezielte Behinderung eines Mitbewerbers) und dem Tatbestand der unzumutbaren Beläs-
tigung (§ 7 Abs. 1, 2 Nr. 2 UWG) können zwar Richtlinien für die Abwägung entnommen wer-
den; diese Tatbestände erfassen aber jeweils nur bestimmte, wenn auch wesentliche Gesichts-
punkte, unter denen die mit dem Unterlassungsantrag angegriffenen Wettbewerbshandlungen 
zu beurteilen sind. 
21 
3. Gegen die Beklagte, die unmittelbare Wettbewerberin der Klägerin ist, kann ein Unterlas-
sungsanspruch bestehen, wenn die Mitarbeiter des Personalberatungsbüros A., das nach den 
getroffenen Feststellungen ihr Beauftragter war (§ 13 Abs. 4 UWG a. F., § 8 Abs. 2 UWG), bei 
den Abwerbeanrufen wettbewerbswidrig gehandelt haben. 
22 
4. Das Abwerben der Mitarbeiter eines anderen Unternehmens ist als Teil des freien Wettbe-
werbs grundsätzlich erlaubt. Es ist nur dann wettbewerbswidrig, wenn wettbewerbsrechtlich 
unlautere Begleitumstände hinzukommen, insbesondere unlautere Mittel eingesetzt oder un-
lautere Zwecke verfolgt werden (vgl. BGHZ 158, 174, 178 - Direktansprache am Arbeitsplatz I, 
m. w. N.). 
23 
a) Nach Erlass des Berufungsurteils hat der Senat entschieden, dass der Anruf bei Mitarbeitern 
eines anderen Unternehmens am Arbeitsplatz nur dann ein wettbewerbsrechtlich unlauteres 
Mittel der Abwerbung ist, wenn er über eine erste kurze Kontaktaufnahme hinausgeht (BGHZ 
158, 174, 178 ff. - Direktansprache am Arbeitsplatz I). Ein Anruf, bei dem ein Mitarbeiter 
erstmalig nach seinem Interesse an einer neuen Stelle befragt und diese kurz beschrieben wird 
sowie gegebenenfalls eine Kontaktmöglichkeit außerhalb des Unternehmens besprochen wird, 
ist danach grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig. Auf die Entscheidungsgründe dieser den Par-
teien bekannten Entscheidung kann Bezug genommen werden. Der Senat hält - auch unter der 
Geltung des neuen Rechts - an der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung fest, wie sie in der Ent-
scheidung "Direktansprache am Arbeitsplatz I" dargelegt ist. Bei Abwägung der rechtlich ge-
schützten Interessen der Beteiligten - der betroffenen Unternehmen, der angesprochenen Ar-
beitnehmer, der Arbeitskräfte suchenden Unternehmen und der in ihrem Auftrag handelnden 
Personalberater - kann ein vollständiges Verbot, einen ersten Kontakt zu Arbeitnehmern durch 
Anruf an ihrem Arbeitsplatz herzustellen, nicht durch das Erfordernis des Schutzes vor unlaute-
rem Wettbewerb gerechtfertigt werden. Die auch vom Berufungsgericht betonten praktischen 
Schwierigkeiten, die sich im Einzelfall bei der Feststellung ergeben können, ob die Grenzen des 
Zulässigen überschritten worden sind, müssen deshalb hingenommen werden. 
24 
b) Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Anrufen bei Mitarbeitern anderer Unter-
nehmen zu Abwerbungszwecken, bei denen dienstliche Telefoneinrichtungen benutzt werden, 
ist nicht danach zu unterscheiden, ob Festnetz- oder Mobiltelefone benutzt werden. In jedem 
Fall bedient sich der anrufende Personalberater des Kommunikationssystems des betroffenen 
Unternehmens für eine Tätigkeit, die gegen dessen Interessen gerichtet ist. Der Personalbera-
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ter weiß bei einem Anruf auf einem Mobiltelefon in aller Regel nicht, in welcher Situation er den 
Angerufenen erreicht. Falls er nicht zu einer Zeit anruft, in der mit einer beruflichen Tätigkeit 
keinesfalls zu rechnen ist, nimmt er zumindest in Kauf, dass er den Angerufenen bei einer Tä-
tigkeit für sein Unternehmen, etwa auch am Arbeitsplatz oder bei einem Kundengespräch, stört 
und dessen Diensttelefon für andere eingehende Gespräche vorübergehend blockiert. Ebenso 
wie bei einem Anruf auf dem Festnetzanschluss wird zudem nicht jeder Arbeitnehmer in der für 
ihn so wichtigen und oft heiklen Frage eines möglichen Arbeitsplatzwechsels unvermutet von 
einer ihm fremden Person - und dies in einem von ihm nicht gewählten Umfeld - angerufen 
werden wollen. 
25 
c) Anrufe, mit denen Mitarbeiter anderer Unternehmen auf Diensttelefonen zu Abwerbungs-
zwecken angesprochen werden, sind auch geeignet, den Wettbewerb nicht nur unerheblich zu 
beeinträchtigen, wenn sie über eine erste kurze Kontaktaufnahme hinausgehen (§ 3 UWG). Bei 
dieser Beurteilung kommt es nicht allein auf die Wirkungen des einzelnen Anrufs an, die je 
nach Fallgestaltung recht unterschiedlich sein können. Es ist vielmehr zu berücksichtigen, dass 
mit dieser Art von Wettbewerbshandlungen - wie dargelegt - notwendig und regelmäßig wett-
bewerbswidrige Wirkungen verbunden sind. Hinzu kommt die naheliegende Gefahr, dass sich 
Mitbewerber aus Wettbewerbsgründen zur Nachahmung dieser belästigenden Werbemaßnahme 
gezwungen sehen können (vgl. auch BGH, Urt. v. 9. 9. 2004 - I ZR 93/ 02, GRUR 2005, 443, 
445 = WRP 2005, 485 - Ansprechen in der Öffentlichkeit II, m. w. N.). 
26 
5. Der gestellte Unterlassungsantrag ist allerdings zu weit gefasst, da er auch Telefonanrufe 
einbezieht, die nicht über eine erste kurze Kontaktaufnahme hinausgehen. Der Antrag ist je-
doch nicht bereits deshalb als unbegründet abzuweisen. Im Hinblick darauf, dass die Rechtsla-
ge im Berufungsverfahren noch ungeklärt war, ist es aus Gründen der prozessualen Fairness 
geboten, der Klägerin durch erneute Eröffnung des Berufungsverfahrens Gelegenheit zu geben, 
sich durch eine sachdienliche Antragsfassung auf die dargelegte Rechtslage einzustellen (vgl. 
dazu BGHZ 158, 174, 185 ff. - Direktansprache am Arbeitsplatz I). 
27 
Auf besondere Unlauterkeitsumstände, wie sie die Klägerin in ihrer Revisionserwiderung unter 
Bezugnahme auf Vorbringen in den Vorinstanzen geltend macht, ist ihr Unterlassungsantrag 
nicht gestützt. 
28 
III. Bei seiner erneuten Entscheidung wird das Berufungsgericht gegebenenfalls zu beachten 
haben, dass die Haftung des Inhabers des Unternehmens für das Handeln von Beauftragten 
gemäß § 13 Abs. 4 UWG a. F. (nunmehr § 8 Abs. 2 UWG) keine Haftung auf Schadensersatz 
einschließt. Die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte nach § 
1 UWG a. F. sind bisher nicht festgestellt. Die Anträge auf Verurteilung der Beklagten zur Aus-
kunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht können zudem in jedem Fall nur 
insoweit begründet sein, als sie sich auf die konkret beanstandete Handlung beziehen. Ohne 
Anführung weiterer Verstöße - an der es hier fehlt - ist die Wahrscheinlichkeit eines weiterge-
henden Schadenseintritts nicht dargelegt. Ein Anspruch auf Auskunftserteilung darüber, ob ein 
Verletzer ähnliche Handlungen begangen hat, die weitergehende Schadensersatzansprüche 
rechtfertigen könnten, besteht nicht (vgl. BGHZ 158, 174, 187 f. - Direktansprache am Ar-
beitsplatz I). 
29 
C. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache 
zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-
fungsgericht zurückzuverweisen. 
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BGH-Urteil vom 22.11.2007 - I ZR 183/ 04 - Direktansprache am 
Arbeitsplatz III 
 
Ein Personalberater, der bei einem ersten Telefongespräch, das er mit einem Arbeit-
nehmer eines Mitbewerbers seines Auftraggebers zur Personalsuche an dessen Ar-
beitsplatz führt, dem Arbeitnehmer Daten zu dessen Lebenslauf und bisherigen Tä-
tigkeiten vorhält, geht über das für eine erste Kontaktaufnahme Notwendige hinaus 
und handelt daher wettbewerbswidrig (Fortführung von BGHZ 158, 174 - Direktan-
sprache am Arbeitsplatz I). 
 
1 
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Novem-
ber 2007 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und 
Dr. Koch für Recht erkannt: 
2 
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsru-
he vom 27. Oktober 2004 aufgehoben. 
3 
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, 
an das Berufungsgericht zurückverwiesen. 
4 
Tatbestand: Die Klägerin vertreibt Computer-Software. Sie beschäftigt hoch qualifizierte und 
spezialisierte Mitarbeiter, deren Kenntnisse und Fähigkeiten sie durch Schulungen auf dem 
neuesten Stand hält. Der Beklagte befasst sich als selbständiger Unternehmer mit der Suche 
und Vermittlung von Führungs- und Fachkräften. Aufgrund eines Personalsuchauftrags nahm er 
am 22. September 1999 telefonisch Kontakt mit der Zeugin M., einer Projektleiterin der Kläge-
rin, an deren Arbeitsplatz auf. Nach der Darstellung der Klägerin bot er der Zeugin bei diesem 
Gespräch eine Stelle als Projektleiterin bei einem ausländischen Softwareunternehmen an. 
5 
Die Klägerin hat jeden Telefonkontakt am Arbeitsplatz zur Abwerbung von Mitarbeitern für 
wettbewerbswidrig gehalten und den Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststel-
lung der Schadensersatzpflicht und Zahlung in Anspruch genommen. 
6 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (LG Mannheim WRP 2001, 974). Die Berufung der 
Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Karlsruhe WRP 2001, 1092). Im ersten Revisionsver-
fahren hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen (BGHZ 158, 174 - Direktansprache am Arbeitsplatz I). 
7 
Im wiedereröffneten Berufungsverfahren hat die Klägerin unter Berücksichtigung der Ausfüh-
rungen im ersten Revisionsurteil beantragt, den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmit-
teln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Mit-
arbeiter der Klägerin erstmals und unaufgefordert an ihrem betrieblichen Arbeitsplatz zum 
Zwecke der Abwerbung mit einem Telefongespräch anzusprechen, das über eine erste Kon-
taktaufnahme hinausgeht. 
8 
Hinsichtlich der weiteren Klageanträge hat die Klägerin den Rechtsstreit in der Hauptsache für 
erledigt erklärt. Der Beklagte hat sich der Erledigungserklärung nicht angeschlossen. Das Beru-
fungsgericht hat die Berufung der Klägerin wiederum zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zu-
gelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre zuletzt gestellten Klageanträge weiter. Der Be-
klagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. 
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9 
Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat die Klage auch mit den zuletzt verfolgten 
Anträgen für unschlüssig gehalten. Die Klägerin habe nichts Erhebliches dafür vorgetragen, 
dass der Beklagte sich bei dem zu Abwerbungszwecken geführten Telefongespräch nicht auf 
das zur ersten Kontaktaufnahme Notwendige beschränkt habe. Insbesondere sei das Telefon-
gespräch nach der Darstellung der Klägerin sofort beendet worden, als die Zeugin M. erklärt 
habe, an der Stelle nicht interessiert zu sein, und es fehle an schlüssigem Vortrag dazu, dass 
der Beklagte das Gespräch über Gebühr ausgedehnt und die Zeugin unlauter umworben habe. 
Der Beklagte habe die Zeugin zwar mit zentralen Daten aus ihrer Arbeitsbiographie konfron-
tiert. Damit habe er ihr jedoch lediglich in zulässiger Weise das Anforderungsprofil für die zu 
besetzende Stelle aufgezeigt und ihr persönliches Interesse daran zu wecken gesucht. 
10 
II. Die Revision der Klägerin führt erneut zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurück-
verweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hat entscheidungserheb-
lichen Vortrag der Klägerin nicht berücksichtigt. Infolgedessen hat es den Klagevortrag zu Un-
recht als unschlüssig angesehen. 
11 
1. Nach dem ersten Revisionsurteil vom 4. März 2004 sind bei der Beurteilung, ob ein Per-
sonalberater wettbewerbswidrig handelt, wenn er zum Zweck der Personalsuche mit dem Mit-
arbeiter eines Wettbewerbers seines Auftraggebers ein erstes Telefongespräch an dessen Ar-
beitsplatz führt, die berücksichtigungsfähigen Interessen des Personalberaters, seines Auftrag-
gebers, des betroffenen Mitarbeiters und dessen Arbeitgebers gegeneinander abzuwägen. 
12 
Danach ist eine erste Kontaktaufnahme nicht wettbewerbswidrig, wenn der Mitarbeiter lediglich 
nach seinem Interesse an einer neuen Stelle befragt, diese kurz beschrieben und gegebenen-
falls eine Kontaktmöglichkeit außerhalb des Unternehmens besprochen wird. Ein solcher erster 
Telefonanruf am Arbeitsplatz muss sich auf das zur ersten Kontaktaufnahme Notwendige be-
schränken. 
13 
Eine wenige Minuten überschreitende Gesprächsdauer ist ein Indiz dafür, dass der Personalbe-
rater bereits den ersten Kontakt in wettbewerbswidriger Weise, insbesondere zu einem unzu-
lässigen Umwerben des Angerufenen, genutzt hat. 
14 
Der Personalberater ist gehalten, nachdem er sich bekannt gemacht und den Zweck seines An-
rufs mitgeteilt hat, zunächst festzustellen, ob der Angerufene an einer Kontaktaufnahme als 
solcher und zu diesem Zeitpunkt Interesse hat. 
15 
Nur wenn dies der Fall ist, darf der Personalberater die in Rede stehende offene Stelle knapp 
umschreiben und, falls das Interesse des Mitarbeiters danach fortbesteht, eine Kontaktmög-
lichkeit außerhalb des Arbeitsbereichs verabreden. 
16 
Ein zu Abwerbungszwecken geführtes Telefongespräch, das über eine solche Kontaktaufnahme 
hinausgeht, ist als unlauterer Wettbewerb zu beurteilen (BGHZ 158, 174, 180, 185; vgl. dazu 
Köhler in Hefermehl/ Köhler/ Bornkamm, 25. Aufl., § 7 UWG Rdn. 65; Harte/ Henning/ Omsels, 
UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 32; Fezer/ Götting, UWG, § 4-10 Rdn. 43 f.; Wulf, NJW 2004, 2424, 
2425; Dittmer, EWiR 2004, 881). 
17 
Die für diese Beurteilung in dem ersten Revisionsurteil vom 4. März 2004 maßgebliche Rechts-
lage hat sich durch das In-Kraft-Treten des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 
3. Juli 2004 inhaltlich nicht geändert. 
18 
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Ein zum Zwecke der Abwerbung eines Mitarbeiters geführter Telefonanruf an dessen Arbeits-
platz, der über eine erste Kontaktaufnahme hinausgeht, ist nunmehr nach § 3 UWG unlauter 
(BGH, Urt. v. 9. 2. 2006 - I ZR 73/ 02, GRUR 2006, 426 Tz. 14, 16 = WRP 2006, 577 - Direkt-
ansprache am Arbeitsplatz II). 
19 
2. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin habe nichts Erhebliches dafür vorge-
tragen, dass im vorliegenden Fall das zur ersten Kontaktaufnahme Notwendige überschritten 
worden sei. Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht tatsächliches Vorbringen 
der Klägerin übergangen hat. 
20 
a) Nach dem ersten Revisionsurteil hat der Personalberater, nachdem er sich bekannt gemacht 
und den Zweck seines Anrufs mitgeteilt hat, zu Beginn des Gespräch zunächst festzustellen, ob 
der Angerufene an einer Kontaktaufnahme als solcher und zu diesem Zeitpunkt Interesse hat. 
Nach dem Vortrag der Klägerin in der wiedereröffneten Berufungsinstanz hat der Beklagte die-
se Anforderung nicht erfüllt, weil er die Zeugin M. zunächst mit Informationen über sie selbst 
(insbesondere ihre Handy-Nummer, ihren Lebenslauf und ihre bisherigen Tätigkeiten) konfron-
tiert habe. 
21 
b) Zudem war es - unabhängig vom zeitlichen Ablauf des Telefongesprächs - bei der ersten 
Kontaktaufnahme unter keinem Gesichtspunkt notwendig, der Zeugin Daten vorzuhalten, die 
sie selbst betrafen. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist es nicht erforderlich, den 
Angerufenen mit (detaillierten) Kenntnissen seines eigenen beruflichen Werdegangs zu kon-
frontieren, um das Anforderungsprofil der offenen Stelle in einer Weise darzulegen, die dem 
Angerufenen die Entscheidung ermöglicht, das Gespräch sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt fortzusetzen oder davon Abstand zu nehmen. 
22 
Vielmehr ist, wie die Revision zutreffend ausführt, die (umfangreiche) Konfrontation mit Le-
benslaufkenntnissen schon Teil des Umwerbens, das dem Angerufenen den Eindruck vermittelt, 
der Personalberater habe sich bereits näher mit seiner Persönlichkeit befasst und er sei auf-
grund seiner konkreten Berufsbiographie für die offene Stelle besonders geeignet. Ein solches 
Umwerben geht über den notwendigen Inhalt einer ersten Kontaktaufnahme am Arbeitsplatz 
hinaus und ist wettbewerbsrechtlich unzulässig, wie der Senat in seinem ersten Revisionsurteil 
ausdrücklich ausgeführt hat (BGHZ 158, 174, 185). Entgegen der Ansicht des Berufungsge-
richts ist es wettbewerbswidrig, wenn der Personalberater bei der ersten unaufgeforderten 
Kontaktaufnahme versucht, das persönliche Interesse der Zielperson an der betreffenden Stel-
le in einer Weise zu wecken, wie dies hier nach der Behauptung der Klägerin geschehen ist. 
23 
c) Die Klägerin hat ferner ausdrücklich unter Bezug auf den von ihr detailliert dargestellten Ab-
lauf des Gesprächs vorgetragen, das Telefonat mit der Zeugin M. habe länger als nur wenige 
Minuten gedauert. Die Gesprächstaktik des Beklagten sei nicht auf einen kurzen Erstanruf, 
sondern darauf gerichtet gewesen, die Zeugin M. in ein längeres Gespräch zu verwickeln. 
24 
Dies sei dem Beklagten auch gelungen. Das Berufungsgericht hat diesen Sachvortrag übergan-
gen. Nach dem ersten Revisionsurteil ist eine wenige Minuten überschreitende Gesprächsdauer 
ein Indiz dafür, dass der Personalberater bereits den ersten Kontakt in wettbewerbswidriger 
Weise genutzt hat (BGHZ 158, 174, 185). Das Berufungsgericht hätte daher Feststellungen zur 
Gesprächsdauer treffen und das danach gegebenenfalls vorliegende Indiz für die Wettbe-
werbswidrigkeit bei seiner Bewertung des Verhaltens des Beklagten berücksichtigen müssen. 
25 
3. Hingegen vermag die Klägerin ihr Begehren nicht darauf zu stützen, der Beklagte habe die 
Zeugin M. unstreitig zunächst nicht erreicht und das Telefonat mit ihr sei deshalb nur aufgrund 
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von deren Rückruf zustande gekommen, den der Beklagte über die Telefonzentrale der Kläge-
rin veranlasst gehabt habe. Unabhängig von den näheren Umständen dieser Rückrufbitte, die 
zwischen den Parteien streitig sind, hat die Klägerin den Umstand, dass das Telefongespräch 
erst nach einem Rückruf des Mitarbeiters zustande gekommen ist, nicht zum Gegenstand ihres 
Unterlassungsantrags gemacht. Dem Beklagten sollen vielmehr über eine erste Kontaktauf-
nahme hinausgehende Telefongespräche generell verboten werden, ohne Rücksicht darauf, wie 
sie im Einzelfall zustande kommen. 
26 
III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzu-
verweisen. Im erneut eröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht nunmehr die 
bereits im ersten Revisionsurteil für erforderlich gehaltenen Tatsachenfeststellungen zu Inhalt 
und Dauer des beanstandeten Telefongesprächs nachzuholen haben. Sollte sich der Vortrag der 
Klägerin als zutreffend erweisen, könnte ihr Unterlassungsantrag nicht abgewiesen werden. 
Ferner wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, in welchem Umfang die auf Auskunftsertei-
lung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Zahlung gerichteten Ansprüche bis zur Erledi-
gungserklärung der Klägerin zulässig und begründet waren (vgl. dazu BGHZ 158, 174, 187 f. - 
Direktansprache am Arbeitsplatz I). 
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Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Auszug: §§ 1-3) 
 
§ 1 
Zweck des Gesetzes 
 
Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und der Verbraucher 
sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb. Es schützt zugleich das In-
teresse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.  
 
§ 2 
Definitionen 
 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet  

1. "Wettbewerbshandlung" jede Handlung einer Person mit dem Ziel, zugunsten des eige-
nen oder eines fremden Unternehmens den Absatz oder den Bezug von Waren oder die 
Erbringung oder den Bezug von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen zu fördern; 

2. "Marktteilnehmer" neben Mitbewerbern und Verbrauchern alle Personen, die als Anbieter 
oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig sind; 

3. "Mitbewerber" jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als An-
bieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbe-
werbsverhältnis steht; 

4. "Nachricht" jede Information, die zwischen einer endlichen Zahl von Beteiligten über ei-
nen öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst ausgetauscht oder 
weitergeleitet wird; dies schließt nicht Informationen ein, die als Teil eines Rundfunk-
dienstes über ein elektronisches Kommunikationsnetz an die Öffentlichkeit weitergeleitet 
werden, soweit die Informationen nicht mit dem identifizierbaren Teilnehmer oder Nut-
zer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden können. 

 
(2) Für den Verbraucherbegriff und den Unternehmerbegriff gelten die §§ 13 und 14 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend.  
 
§ 3 
Verbot unlauteren Wettbewerbs 
 
Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mit-
bewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beein-
trächtigen, sind unzulässig.  
 
§ 4 
Beispiele unlauteren Wettbewerbs 
 
Unlauter im Sinne von § 3 handelt insbesondere, wer  

1. Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der 
Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in menschen-
verachtender Weise oder durch sonstigen unangemessenen unsachlichen Einfluss zu 
beeinträchtigen; 
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2. Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, die geschäftliche Unerfahrenheit 
insbesondere von Kindern oder Jugendlichen, die Leichtgläubigkeit, die Angst oder die 
Zwangslage von Verbrauchern auszunutzen; 

3. den Werbecharakter von Wettbewerbshandlungen verschleiert; 
4. bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken 

die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt; 
5. bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbecharakter die Teilnahmebedingun-

gen nicht klar und eindeutig angibt; 
6. die Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von 

dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig 
macht, es sei denn, das Preisausschreiben oder Gewinnspiel ist naturgemäß mit der 
Ware oder der Dienstleistung verbunden; 

7. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder ge-
schäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; 

8. über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über 
den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet 
oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des 
Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt 
es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der 
Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, 
wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; 

9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienst-
leistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er 
a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbei-
führt, 
b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen 
ausnutzt oder beeinträchtigt oder 
c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt 
hat; 

10. Mitbewerber gezielt behindert; 
11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse 

der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. 
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